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Erlaubnis

Die neuen Regelungen durch das Bundesteilhabegesetz
verandern auch die Rolle der Mitarbeitenden

und die Bedeutung von Hierarchien. Dies

erfordert vielfach eine langfristig angelegte

Personal- und Organisationsentwicklung.

Mit der Einfuhrung des Bundesteil-
habegesetzes (BTHG) wurden auch in
Deutschland die Grundsitze der UN-
Behindertenrechtskonvention gesetzlich
manifestiert.

Die Grundhaltung, auf der diese Kon-
vention beruht, ist seit langem erklartes
Ziel der Sozialen Arbeit, in der Umsetzung
der gesetzlichen Neuerungen aber bedeu-
tet das Gesetz einen grundlegenden Veran-
derungsprozess, nicht nur fur die Fithrung
von Unternehmen und deren KlientInnen,
sondern gerade auch fur die Mitarbeiten-
den in der Eingliederungshilfe.

Um den Werte- und Strukturwandel
des Bundesteilhabegesetzes erfolgreich
umzusetzen, werden sich die Organisa-
tionen verdndern. Auf diesem Weg miis-
sen die Mitarbeitenden mitgenommen
werden. Es klingt banal, sind doch die
Grundsitze guter Fithrung in Verdande-
rungsprozessen kein Novum. Dennoch
erleben wir im Kontakt mit Unternehmen
derzeit einen hohen Grad an Irritation,
die in Teilen mit den gesetzlichen Ver-
anderungen, in grofSen Teilen aber auch
im Umgang mit diesen begriindet sind.

Veranderung auf allen Ebenen

Die Anderungen durch das Bundesteil-
habegesetz sind tiefgreifend. Die Orga-
nisation erfihrt Neuerungen auf allen
Ebenen: in den Prozessen, der Struktur
sowie der Kultur. Eine Fokussierung le-
diglich auf eine Ebene reicht nicht aus
und dennoch liegt der Schwerpunkt

in den aktuellen Diskussionen auf der
neuen Finanzierungssystematik und
Forderplanung, Fordergewdahrung und
Fordererfullung.

Das rechtfertigt aber nicht die Ausspa-
rung der anderen Ebenen, denn nur, wenn
das Bundesteilhabegesetz ganzheitlich um-
gesetzt wird und auch die Organisation
der Unternehmen sowie die Kultur neu
tberdacht werden, konnen die positiven
Effekte greifen und eine echte Verbesse-
rung der Teilhabe ermdoglicht werden.

Notwendige Offnung
der Strukturen

Traditionell sind die Trager in der Ein-
gliederungshilfe versdult aufgestellt,
beispielsweise im Bereich Wohnen auf
ambulante und stationdre Angebote. In
grofleren Tragern verteilt sich die Hilfe
auf diverse Tochtergesellschaften. Selbst
innerhalb eines Tragers mit verschiede-
nen Hilfeangeboten werden Synergien
vielfach nicht genutzt.

Besonders deutlich wird dies an der
Schnittstelle zur Pflege, die durch die Pfle-
gereform und das Pflegestarkungsgesetz
I immer wichtiger wird. Das Bundesteil-
habegesetz erfordert eine Offnung. An-
gebote miissen besser verzahnt werden.
Die Leistungsempfianger werden zukinftig
komplexe Leistungspakete nutzen, auch
uber institutionelle Grenzen hinaus.

Ein an der Zustidndigkeit orientiertes
Handeln wird es damit nicht mehr geben.
Aber Hilfen aus einer Hand funktionie-
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ren nur, wenn die Mitarbeitenden dies
tragen konnen — fachlich wie person-
lich. Sie miissen ihren Horizont dahin-
gehend erweitern (diirfen), dass sie die
notwendigen Grundlagen und die neuen
Rahmenbedingungen zur Umsetzung der
gesetzlichen Vorgaben — also das Leben
von Inklusion — selbststindig vorantrei-
ben koénnen.

Dies setzt Kompetenz und Entschei-
dungsfreudigkeit voraus, Eigenschaften,
die lernbar sind. Die Fuhrungsebene

individuellen Anspriiche der KlientInnen
bislang nur in Teilen umgesetzt werden.
Das neue Gesetz definiert die Rahmen-
bedingungen so um, dass die personen-
zentrierte Hilfe nun gesetzlich festgelegt
ist und umgesetzt werden muss.

Viele Anbieter von Leistungen der Ein-
gliederungshilfe stellt diese gesetzliche
Voraussetzung nun vor eine grofse Her-
ausforderung. Die institutionsorientierte
Ausrichtung der Angebote habt neben
den engen und einschriankenden Finan-

»Neben den Prozessen muss

auch die Unternehmenskultur
auf den Priifstand«

muss den Mitarbeitenden einen Rahmen
schaffen, auch »iiber den Tellerrand zu
schauen«, um eine grofstmogliche Ge-
staltungsfreiheit zu erhalten. Das Wissen
darf nicht mehr nur der Fihrungsebene
vorbehalten sein. Dies setzt einen Ver-
trauensvorschuss der Geschiftsfithrung
voraus und erfordert gleichzeitig Einbli-
cke in die konzeptionelle und wirtschaft-
liche Ausrichtung des Unternehmens.

Nicht nur die Rolle der Mitarbeiten-
den verandert sich, auch die klassischen
Hierarchien, die bei dem Gros der Tri-
ger noch immer vorherrschen, sollten
uberdacht werden. Bei einer so komple-
xen Vielfalt der zukunftigen Hilfen sind
starre hierarchische Strukturen unter
Umstinden kontraproduktiv, weil sie oft
mit einer Verzogerung notiger Entschei-
dungen einhergehen.

Kurz gesagt: Die ganzheitliche Um-
setzung des Bundesteilhabegesetzes
erfordert eine Auseinandersetzung des
Managements mit der Fuhrungsstruktur
und Fiihrungskultur des Unternehmens,
zusitzlich zu der Uberarbeitung von Pro-
zessen.

Personenzentrierte Hilfe umsetzen

Schon vor Einfithrung des Bundesteilha-
begesetzes gab es eine Fokussierung auf
personenzentrierte Hilfen, Inklusion ist
nur auf diesem Weg erreichbar.

Doch eine Auseinandersetzung mit der
Realitit zeigt, dass die Hilfe sich auch
weiterhin vielfach an den institutionellen
Rahmenbedingungen orientiert und die

zierungsbedingungen einen Rahmen
geschaffen, der die Moglichkeiten der
Personenzentrierung begrenzt. Vielfach
sind in der Folge bestimmte benotigte
Leistungen tiberhaupt nicht im Portfo-
lio vorhanden und werden deshalb auch
nicht als individuelle Losung in Betracht
gezogen.

Wertediskussion und Philosophie:
Offentliche Diskussion
vs. Erfahrungswerte

Die Mitarbeitenden der Branche haben
kontinuierlich an der Weiterentwicklung
der Angebotsstruktur aktiv mitgewirkt

seits die Wertschdtzung der bestehenden
Angebote. Dies trifft die Mitarbeitenden
auf der emotionalen Ebene und fordert
die Fuhrungsebene auf, dieses Thema
sensibel aufzugreifen.

Die meisten Menschen haben den Weg
in die Soziale Arbeit eingeschlagen, weil
sie helfen, unterstiitzen oder begleiten
mochten. Dies ist ein hohes Gut. Die Phi-
losophie der Sozialen Arbeit hat sich je-
doch (auch mit dem BTHG) grundlegend
verdndert — von der Fiirsorge zur perso-
nenzentrierten Begleitung. Die Grenze
zwischen unterstutzen, fordern oder gar
bestimmen ist sicherlich eine fliefSende
und bedarf deshalb stindiger Reflexion.

Bei dieser Reflexion benétigen Mitar-
beitende Unterstiitzung. Die Ausgangsla-
ge, in der viele derzeitige Mitarbeitende
ihr Studium oder ihre Ausbildung auf-
genommen haben, wird durch die Neu-
ausrichtung der Sozialen Arbeit auf den
Kopf gestellt. Es gilt, eine Ausrichtung
auf neue sinngebende Inhalte und Me-
thoden zu finden.

Dabei bildet sicherlich ein Problem
der offentliche Diskurs iiber Menschen
mit Behinderung mit der fehlenden Dif-
ferenzierung des tatsachlichen Unterstiit-
zungsbedarfs und der realistischen Ein-
schrankungen fur eine selbstbestimmte
Lebensfuhrung. Mitarbeitende erleben
in der Praxis, dass die haufig genannten
Beispiele in der offentlichen Diskussion
zum Bundesteilhabegesetz unter Umstan-
den nicht mit der Realitit im Betreu-
ungsalltag ibereinstimmen. Bereits jetzt
erschweren die bestehenden finanziellen

»Ein an der »Zustdndigkeit« orientiertes

Handeln wird es in Zukunft
nicht mehr geben konnen«

und beispielsweise im Rahmen der Am-
bulantisierung die Moglichkeiten der
Teilhabe und Selbstbestimmung der
Menschen mit Behinderung weiterent-
wickelt.

Dennoch wird die derzeitige Diskus-
sion uiber das Bundesteilhabegesetz oft
mit einer pauschalisierenden Wertung ge-
fiihrt. Aussagen in der Form, dass »Men-
schen mit Behinderung nun endlich ihre
Rechte erhalten« erzeugen einerseits den
Verinderungsdruck, schmailern anderer-

Rahmenbedingungen in Teilen eine kon-
sequente personenzentrierte Begleitung:
Diese Diskrepanz kann Hilflosigkeit zur
Folge haben.

Keine Delegation an
mittleres Management

Ein Veranderungsprozess wie ihn das
Inkrafttreten des Bundesteilhabegeset-
zes auf allen Ebenen der Organisation
auslost, erfordert auch die Bereitschaft
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Hilfe bei hohem Unterstiitzungsbedarf

https://download.fotolia.com/Content/
Complmage500/FotoliaComp 116987177 _
IfqlvdIEGdZtYrASeYSIuVDYPO77li6u_
NW40 Wie kann die vom Bundesteilhabe-
gesetz geforderte umfassende Teilhabe
aussehen, wenn ich einen Menschen be-
treue, der einen extrem hohen Unterstit-
zungsbedarf hat? Im Spannungsfeld der
offentlichen Diskussion und der erlebten
Praxis laufen die Mitarbeitenden Gefahr,

die Ziele des Gesetzes infrage zu stellen.
Dies ist weder im Sinne der Mitarbeiten-
den, noch der Unternehmensfiihrung und
schon gar nicht der Menschen mit Behin-
derung.

Die Klassifikation der Weltgesundheitsor-
ganisation (ICF) als auch damit verbunde-
ne Methoden der Férderung miissen allen
Mitarbeitenden bekannt sein und erarbei-
tet werden, um zukiinftig die Rahmenbe-
dingungen, die durch das Bundesteilhabe-
gesetz verandert werden, verstehen und
akzeptieren zu kénnen. Die Sicherung der
fachlichen Unterstitzung und Weiterbil-
dung der Mitarbeitenden ist eine Kern-
aufgabe des Top-Managements und sind
hier von grofRer Wichtigkeit. Nehmen Sie
Ihre Mitarbeitenden mit auf diesen Kul-
turwandel!

Brigitta Neumann

zu Verdanderung. Ob und in welchem
Mafle eine Organisation dazu bereit ist,
muss von der obersten Fihrungsebene
analysiert und beantwortet werden und
kann nicht an das mittlere Management
delegiert werden.

Eine Delegation an die zweite Fiih-
rungsebene liegt immer dann nahe, wenn
es sich um eine Veranderung auf rein
prozessualer Ebene handelt. Wie aber
bereits dargelegt, sollte das Gesetz in
seinen Neuerungen keinesfalls auf Pro-
zesse beschriankt werden.

Mafle von der ersten Fuhrungsebene
bei der Neuausrichtung begleitet und
der Aufgabenbereich klar neu definiert
werden.

Transparente Kommunikation mit
Raum und Zeit fiir Entwicklungen

Die Steuerung des Prozesses erfolgt Top-
down unter Kenntnis der verschiedenen
Phasen von Changemanagement. Die
Fihrungskrifte der ersten Ebene miis-
sen fiir sich das Ziel und die Strategie

»Hilfen aus einer Hand funktionieren

nur, wenn die Mitarbeitenden dies
mittragen — fachlich wie personlich«

Auflerdem sind Fihrungskrifte der
zweiten Ebene vielfach in die Prozesse
und Strukturen selbst eingebunden und
fur das operative Geschift verantwort-
lich. Die Veranderung der Fithrungskul-
tur erfordert in dieser Position eine kriti-
sche Reflexion der eigenen Winsche und
Erwartungen an die bestehende Rolle.

Das mittlere Management muss also
nicht nur dabei unterstiitzt werden, diese
prozessualen, strukturellen und kulturel-
len Veranderungen umzusetzen, es muss
in gleichem, wenn nicht gar hoherem
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definieren, um auch in Krisen mit geeig-
neten MafSnahmen eine Orientierung zu
geben. Dafiir mussen auch Teilschritte
definiert werden. Grundsitzlich ist eine
kontinuierliche und offene Information
und Kommunikation notwendig, die
Qualitdt von Planung und Kommuni-
kation tragt im Wesentlichen zum Erfolg
des Prozesses bei.

Dariber hinaus brauchen die Mitar-
beitenden Zeit und Raum, trotz des gro-
fSen Veranderungsdruckes. Hau-Ruck-
Aktionen wirken maximal kurzfristig

und bergen das Risiko von Widerstand
oder Frustration. Die meisten Mitar-
beitenden sind bei einer transparenten
Kommunikation und Einbindung sehr
wohl bereit, notwendige Entwicklungen
mitzugehen, aber dies braucht Zeit und
Raum.

Von den Fuhrungskriften erfordert
dies Haltung, Begeisterungsfahigkeit
und Dialogbereitschaft. Nicht an den
Gegnern der Veranderungen, sondern an
denjenigen, die die Verdanderung befiir-
worten, sollte sich der Prozess orientie-
ren. Die Mitarbeitenden sind die besten
Botschafter fur alle Veranderungspro-
zesse und konnen als Multiplikatoren in
der Mitarbeiterschaft wirken.

Angst und Widerstiande sind normale
Reaktionen auf Veranderungen und miis-
sen als solche auch von der Fihrungs-
kraft aufgegriffen werden. Unterstutzend
konnen Angebote wie Supervisionen,
Workshops, Mitarbeitergespriache o.
A. wirken. Mitarbeitende miissen einen
Nutzen der Verdnderung fur die per-
sonliche Zufriedenheit sowie die ihrer
Kundengruppe erkennen.

Dass die gesetzliche Zeitschiene mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht eingehal-
ten wird, tragt sicherlich zur derzeitigen
Irritation bei. Hier sind Fithrungskrafte
gefordert, durch eine transparente und
verldssliche Planung den notigen Raum
fur die Entwicklung ihrer Mitarbeiten-
den und des Unternehmens zu schaffen.

Das Bundesteilhabegesetz ist sicher-
lich eine sehr hohe Herausforderung. Bei
anderer Betrachtung ist es aber vor allem
eine Chance fiir einen Relaunch des Un-
ternehmens mit bisherigen Strukturen
und Prozessen. u

Die Reform des Vergaberechts hat die
Beziehungen zwischen Leistungstragern
wie Kommune und Sozialversicherung
sowie Leistungserbringern wie soziale
Organisationen und Unternehmen der
Sozialwirtschaft wieder ins Gesprach
gebracht. Die Wohlfahrtsverbande ha-
ben dazu einen klarenden Uberblick zu
den rechtlichen Grundlagen vorgelegt.

SOZIALwirtschaft aktuell 3/2018

www.sozialwirtschaft.nomos.de/sozial-
wirtschaftaktuell

IP 21673.216.36, am 22.01.2026, 00:31:52. © Inhak
o

Erlaubnis

untersagt, mit, 10r oder In



https://doi.org/10.5771/1613-0707-2018-5-18

	Veränderung auf allen Ebenen
	Notwendige Öffnung der Strukturen
	Personenzentrierte Hilfe umsetzen
	Wertediskussion und Philosophie: Öffentliche Diskussion vs. Erfahrungswerte
	Keine Delegation an mittleres Management
	Transparente Kommunikation mit Raum und Zeit für Entwicklungen
	Lesetipp

